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leilillatt zur Parlamentslr·errespondenz 13. bpril 1954 

A n fra Beb e a n .t w 0 r t u P B 

Auf eine Anfrage der l~bg, Dr, G red ~ e r ~ Genossen, betref ... 

fend bnerkennWlg der duroh auswärtiges Studium eines Kin.des erwaohsenden 

zusätzlichen Kosten als außerordentliche Bela.tung, teilt Bundesminister 

für Finanzen Dr~ Kam i t z mit: 

Das Bundesministerium für Finanzen hat in Durchfül:Jrung des E inkommen­

steu.ergesetzes 1953, BG~l~Nr. 1/1954. mit Er;LaB vom 30. Jänner 1954, Zahl 

8.400-9/1954 (DE ... LS~ 19;t; abgedr~kt im bmtsblatt der österreichischon 

Finanzverwaltung Nr. 30/1954), alle auf dem Gebiete des Steuerabzuges vom 

~rbeitslohn (Lohnsteuer) ab 1. Jänner 1954 geltenden Vorschriften - mit bus-

nahme der im § 106 Abs ,; Einkommensteuergeeetß 1953 genannten Vorschriften... :-

zusammengefeBt. In diesem DIlrchführungserlaß ist eine Bestimmung, wonach die 

Kosten des Studiums von Kindern an aUSWärtigen Hochsohusn nicht als a4ßer­

gewöhnliohe BeJ..astung im Sinne des § 33 Einkommensteuergesetz 1953 anzuer-

. kennen sind, nioht m.ehr enthalten. Da Abschnitt 51 llbs .• 2der DE-LSt 1954 
ausdrüoklich anordnet, daß alle in diesem Durohführungserlaß nioht aneetührten 

Vorsohritten nioht mehr anzuwenden sind, hat auch der seinerzeitige Erlaß des 

Bu.n.desmi~steriums für Finanzen, wonach die Kosten des Studiums für Kin4er an 

a~8Wärtigen Hoohsohulen in der Regel nioht als außergewöhnliche Belastung an­

zuer~nnen waren, seine Geltung verloren. 

Gleiche Anordnungen wie in dem oben angeführten Durohführungserlaß 

betreffen.d die Lohnsteuer werden auoh die in nächster Zeit ergehenden Durch­

führlUlgsbestimmungen ~etreffend die veranlagte Einkommensteuer enthal,ten. 

In diesem Zusa!l1llenhang wird bemerkt, daß ein Erkenntnis des Verwaltungs .. 

geriohtshofes für die Behörden nur im konkreten E~nzelfal~ bindend ist. All­

gemeine Reohteverbindliohkeit haben die'Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts­

hofes nicht. 

...-.-.-.... -
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t 
13. April 1954 

Von dieser irrtümlichen Auslegung. wl1l'den die FinanzlandeslUrektionen 

mit dem hol' Erlaß vom 31. März 1954. Z:l". 31.688-11/54, in Kenntnis gesetzt 

und gleiohzeitig ausdrüoklioh darauf hingewiesen, daß es hin­

siohtlioh des übrigen Arbeiterwohnstättenbaues bei der billherigen Praxis 

verbleibt I1D.d BO wie bisl'8r bei Beurteilung der bage, ob im einzelnen 

Falle eine Arbeiterwoanstätte im Sinne der genannten Gesetzesstelle vor­

liegt, die naohden se;tnerze:1t ergangenen re'iohsreohtliohen Vorsohrift4n 

für das'Vorliegen einer Arbeiterwohnstätte maßgebenden Merkmale, entspre­

ohend deninzwisohen geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen, ebenso zu 

berüokaSohtigen sind wie allenfalls von den zuständißenÄmtern der Landes­

regierungen über das Vorhandensein einer Arbeiterwohnst~tte ausgestellte 

Be sehe inigungen. 

Der im § 4 Abs.1 z.2 Grunderwerbsteuergesetz für den Arbe~terwohn­
stä.t tenbal1 vorges,ehene Grunderwerbsteuerbefreiung kommt im Hinblick auf 

I . 

ein zu schaffendes Gesetz über den Volkswohn.ungsbauntUl mehr vorübergehend 

Bedeutung zu. Es WIlrde daher diese :Befreiungsbestin.unW'l8 auch vorlä.ufig un­

ver~ndert in den bereits fertiggesteIlten Entwurf des Grunderwerbsteuer. 

gesetzes 1954 aufgenommen. 

.. ..... -.-.-.... -
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